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sowie über die Durchführung dieser Resolution und den
Stand der fachlichen, organisatorischen und logistischen Vor-
bereitungen für die Konferenz vorzulegen.

RESOLUTION 63/228

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 19. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/417/Add.2, Ziff. 9)241.

63/228. Gruppen von Ländern in besonderen Situatio-
nen: Spezifische Maßnahmen im Zusammenhang 
mit den besonderen Bedürfnissen und Problemen 
der Binnenentwicklungsländer: Ergebnisse der 
Internationalen Ministerkonferenz der Binnen- 
und Transitentwicklungsländer, der Geber-
länder und der internationalen Finanz- und 
Entwicklungsinstitutionen über die Zusammen-
arbeit im Transitverkehr

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/201 vom 23. De-
zember 2003, 60/208 vom 22. Dezember 2005, 61/212 vom
20. Dezember 2006 und 62/204 vom 19. Dezember 2007,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen242 und das Ergebnis des Weltgipfels
2005243, 

in der Erkenntnis, dass der fehlende territoriale Zugang
zum Meer, zu dem als weitere Erschwernis noch die Abgele-
genheit von den Weltmärkten hinzukommt, sowie die prohi-
bitiven Transitkosten und -risiken die Exporterlöse der Bin-
nenentwicklungsländer, den Zufluss von Privatkapital in die-
se Länder und die Mobilisierung innerstaatlicher Ressourcen
weiter in schwerwiegendem Maße einschränken und sich da-
her nachteilig auf ihr Gesamtwachstum und ihre sozioökono-
mische Entwicklung auswirken, 

mit dem Ausdruck ihrer Unterstützung für diejenigen Bin-
nenentwicklungsländer, die einen Konflikt überwunden ha-
ben, um sie zur Rehabilitation und gegebenenfalls zum Wie-
deraufbau ihrer politischen, sozialen und wirtschaftlichen In-
frastruktur zu befähigen und ihnen bei der Verwirklichung ih-
rer Entwicklungsprioritäten behilflich zu sein, im Einklang
mit den Zielen und Zielvorgaben des Aktionsprogramms von
Almaty: Befriedigung der besonderen Bedürfnisse der Bin-
nenentwicklungsländer innerhalb eines Neuen weltweiten
Rahmenplans für die Zusammenarbeit im Transitverkehr zwi-
schen Binnen- und Transitentwicklungsländern244, 

unter Hinweis auf die Neue Partnerschaft für die Entwick-
lung Afrikas245, eine Initiative zur Beschleunigung der regio-
nalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung, da
viele Binnen- und Transitentwicklungsländer in Afrika lie-
gen, 

bekräftigend, dass das Aktionsprogramm von Almaty ei-
nen grundlegenden Rahmen für echte Partnerschaften zwi-
schen Binnen- und Transitentwicklungsländern und ihren
Entwicklungspartnern auf nationaler, bilateraler, subregiona-
ler, regionaler und globaler Ebene bildet,

unter Hinweis auf ihre Resolution 63/2 vom 3. Oktober
2008, mit der sie die Erklärung der Tagung auf hoher Ebene
der dreiundsechzigsten Tagung der Generalversammlung
über die Halbzeitüberprüfung des Aktionsprogramms von Al-
maty annahm,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung des Aktionsprogramms von Al-
maty246; 

2. bekräftigt das Recht der Binnenländer auf Zugang
zum und vom Meer sowie die Freiheit des Transits durch das
Hoheitsgebiet der Transitländer mit allen Verkehrsmitteln ge-
mäß den anwendbaren Regeln des Völkerrechts;

3. bekräftigt außerdem, dass die Transitländer in Aus-
übung ihrer vollen Souveränität über ihr Hoheitsgebiet das
Recht haben, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
um sicherzustellen, dass die Rechte und Erleichterungen, die
sie den Binnenländern einräumen, ihre legitimen Interessen in
keiner Weise beeinträchtigen;

4. bekräftigt ferner ihr uneingeschränktes Bekenntnis
zu der Erklärung, die auf der Plenartagung der Generalver-
sammlung auf hoher Ebene über die Halbzeitüberprüfung des
Aktionsprogramms von Almaty von den teilnehmenden Mi-
nistern und Delegationsleitern angenommen wurde247 und in
der sie sich erneut verpflichteten, den besonderen Entwick-
lungsbedürfnissen und Herausforderungen, denen die Bin-
nenentwicklungsländer gegenüberstehen, durch die vollstän-
dige, rechtzeitige und wirksame Durchführung des Aktions-
programms von Almaty244 vordringlich Rechnung zu tragen;

5. erkennt an, dass die Binnen- und Transitentwick-
lungsländer in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika sich
verstärkt um Reformen ihrer Politik und Staatsführung be-
müht haben und dass Geberländer, Finanz- und Entwick-
lungsinstitutionen und internationale und regionale Organisa-
tionen der Einführung effizienter Transitsysteme mehr Auf-
merksamkeit gewidmet haben, stellt jedoch mit Besorgnis
fest, dass die Binnenentwicklungsländer im internationalen
Handel weiter eine Randstellung einnehmen und den Handel
daher nicht in vollem Umfang als Instrument zur Erreichung
ihrer Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele, nutzen können und dass sie sich bei ihren An-

241 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Berichterstatter des Ausschusses vorgelegt.
242 Siehe Resolution 55/2.
243 Siehe Resolution 60/1.
244 Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and
Transit Developing Countries and Donor Countries and International
Financial and Development Institutions on Transit Transport Coopera-
tion, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), An-
hang I.

245 A/57/304, Anlage.
246 A/63/165.
247 Siehe Resolution 63/2.
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strengungen zur Einrichtung effizienter Transitverkehrssyste-
me weiterhin Herausforderungen gegenübersehen, und ver-
weist deshalb auf die Bedeutung der laufenden Verhandlun-
gen der Welthandelsorganisation über Handelserleichterun-
gen, insbesondere über die einschlägigen Artikel des Allge-
meinen Zoll- und Handelsabkommens, die für Binnenent-
wicklungsländer wichtig sind, wie etwa die in der Erklärung
über die Halbzeitüberprüfung des Aktionsprogramms von Al-
maty genannten Artikel; 

6. fordert die Binnen- und Transitentwicklungsländer
auf, alle in der Erklärung genannten geeigneten Maßnahmen
zu ergreifen, um die Durchführung des Aktionsprogramms
von Almaty zu beschleunigen; 

7. fordert die Geber und die multilateralen, regionalen,
Finanz- und Entwicklungsinstitutionen auf, den Binnen- und
Transitentwicklungsländern angemessene, umfangreiche und
besser koordinierte technische und finanzielle Hilfe, vor al-
lem in Form von Zuschüssen oder Darlehen zu Vorzugsbe-
dingungen, für die Durchführung des Aktionsprogramms von
Almaty zu gewähren, insbesondere für den Aufbau, die In-
standhaltung und die Verbesserung ihrer Verkehrs-, Lager-
haltungs- und anderen mit dem Transit zusammenhängenden
Einrichtungen, einschließlich alternativer Verkehrswege, der
Fertigstellung fehlender Verbindungen und verbesserter
Kommunikationsmöglichkeiten, um subregionale, regionale
und interregionale Projekte und Programme zu fördern; 

8. fordert die Entwicklungspartner auf, die Initiative
„Hilfe für den Handel“ wirksam zu operationalisieren, um
Handelserleichterungsmaßnahmen und handelsbezogene
technische Hilfe sowie die Diversifizierung von Exportpro-
dukten durch die Entwicklung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen und die Beteiligung des Privatsektors in Binnenent-
wicklungsländern zu unterstützen; 

9. legt der internationalen Gemeinschaft nahe, verstärk-
te Anstrengungen zu unternehmen, um den Zugang zu den mit
Transitverkehrssystemen zusammenhängenden Technologi-
en, einschließlich Informations- und Kommunikationstechno-
logien, zu erleichtern und ihre Weitergabe zu fördern;

10. befürwortet die weitere Stärkung der Süd-Süd-Zu-
sammenarbeit und der Dreieckskooperation unter Beteiligung
der Geber sowie der Zusammenarbeit zwischen subregiona-
len und regionalen Organisationen zur Unterstützung der An-
strengungen, die die Binnen- und Transitentwicklungsländer
zur vollständigen und wirksamen Durchführung des Aktions-
programms von Almaty unternehmen; 

11. fordert die zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, die Regionalkommissionen, das Ent-
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen und die Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen auf
und bittet die anderen internationalen Organisationen, na-
mentlich die Weltbank, die regionalen Entwicklungsbanken,
die Weltzollorganisation, die Welthandelsorganisation, die
Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration und die
anderen zuständigen regionalen und subregionalen Organisa-
tionen, das Aktionsprogramm von Almaty unter voller Be-

rücksichtigung der Erklärung über die Halbzeitüberprüfung
weiter in ihre entsprechenden Arbeitsprogramme einzubezie-
hen, und legt ihnen nahe, die Binnen- und Transitentwick-
lungsländer auch weiterhin nach Bedarf und im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats zu unterstützen, unter anderem durch gut
koordinierte und kohärente Programme der technischen Hilfe
auf dem Gebiet des Transitverkehrs und der Handelserleich-
terung; 

12. legt dem Büro des Hohen Beauftragten für die am
wenigsten entwickelten Länder, Binnenentwicklungsländer
und kleinen Inselentwicklungsländer nahe, im Einklang mit
Resolution 57/270 B der Generalversammlung vom 23. Juni
2003 auch weiterhin für die koordinierte Weiterverfolgung
und wirksame Überwachung des Aktionsprogramms von Al-
maty und die wirksame Berichterstattung über seine Durch-
führung zu sorgen, sich vermehrt für die Sensibilisierung der
Weltöffentlichkeit und die Mobilisierung von Ressourcen
einzusetzen sowie die Zusammenarbeit und Koordinierung
mit den Organisationen innerhalb des Systems der Vereinten
Nationen weiterzuentwickeln, um die fristgerechte und wirk-
same Durchführung des Aktionsprogramms von Almaty und
der Erklärung über die Halbzeitüberprüfung sicherzustellen; 

13. legt der Wirtschaftskommission für Afrika, der
Wirtschaftskommission für Europa, der Wirtschaftskommis-
sion für Lateinamerika und die Karibik und der Wirtschafts-
und Sozialkommission für Asien und den Pazifik nahe, ihre
Anstrengungen zur Zusammenarbeit mit den Binnen- und
Transitentwicklungsländern fortzusetzen, um integrierte re-
gionale Transitverkehrssysteme zu entwickeln, die Vorschrif-
ten und Verfahren für Einfuhr, Ausfuhr und Transit mit den
internationalen Übereinkommen und Normen abzustimmen,
intermodale Transportkorridore zu fördern, sich für den Bei-
tritt zu den internationalen Übereinkommen über den Transit-
verkehr und deren wirksamere Umsetzung einzusetzen und
bei der Einrichtung nationaler Koordinierungsmechanismen
für die Erleichterung von Handel und Verkehr und bei der
Verbesserung der Planung und Herstellung der fehlenden
Verbindungen in regionalen Infrastrukturnetzen, insbesonde-
re in Afrika, zu helfen;

14. ermutigt die Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, ihre Aktivitäten im Bereich der tech-
nischen Hilfe und ihre Analysetätigkeit in Bezug auf die Zu-
sammenarbeit im Logistikbereich und im Transitverkehr wei-
ter zu verstärken; 

15. legt dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen nahe, verstärkt handelsbezogene technische Hilfe und
Kapazitätsaufbauprogramme für die Binnenentwicklungslän-
der bereitzustellen; 

16. bittet die Welthandelsorganisation, den Binnenent-
wicklungsländern weiter technische Hilfe zur Verbesserung
ihrer Verhandlungsfähigkeiten bereitzustellen; 

17. bittet die Weltbank, auch weiterhin den Ersuchen
um technische Hilfe Vorrang einzuräumen, um die nationalen
und regionalen Bemühungen zu ergänzen, die auf die Förde-
rung der effizienten Nutzung der bestehenden Transiteinrich-
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tungen, einschließlich der Anwendung von Informationstech-
nologien und der Vereinfachung von Verfahren und Doku-
menten, ausgerichtet sind; 

18. bittet die Weltzollorganisation und die anderen zu-
ständigen internationalen und regionalen Organisationen,
auch künftig für die Binnen- und Transitentwicklungsländer
verstärkt technische Hilfe und Kapazitätsaufbauprogramme
auf dem Gebiet der Zollreform, der Vereinfachung und Har-
monisierung der Verfahren, der Durchsetzung und der Ein-
haltung bereitzustellen;

19. ermutigt die Geber und die internationalen Finanz-
und Entwicklungsinstitutionen sowie private Einrichtungen,
freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten, den
der Generalsekretär zur Unterstützung der Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit der weiteren Umsetzung der Ergebnisse der
Internationalen Ministerkonferenz von Almaty244 eingerichtet
hat;

20. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen analytischen
Bericht über die Durchführung des Aktionsprogramms von
Almaty und die Umsetzung der Erklärung über die Halbzeit-
überprüfung vorzulegen; 

21. beschließt, den Punkt „Spezifische Maßnahmen im
Zusammenhang mit den besonderen Bedürfnissen und Pro-
blemen der Binnenentwicklungsländer: Ergebnisse der Inter-
nationalen Ministerkonferenz der Binnen- und Transitent-
wicklungsländer, der Geberländer und der internationalen Fi-
nanz- und Entwicklungsinstitutionen über die Zusammenar-
beit im Transitverkehr“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 63/229

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 19. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/418/Add.1, Ziff. 17) 248.

63/229. Die Rolle von Kleinstkrediten und Mikro-
finanzierung bei der Beseitigung der Armut

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/193 und 52/194
vom 18. Dezember 1997, 53/197 vom 15. Dezember 1998,
58/221 vom 23. Dezember 2003, 59/246 vom 22. Dezember
2004 und 61/214 vom 20. Dezember 2006,

in Anerkennung der Notwendigkeit, insbesondere den Ar-
men Zugang zu Finanzdienstleistungen zu verschaffen, na-
mentlich Zugang zu Mikrofinanzierung und Kleinstkrediten,

sowie in der Erkenntnis, dass die Mikrofinanzierung, ins-
besondere Kleinstkreditprogramme, erfolgreich zur Schaf-
fung produktiver selbständiger Tätigkeiten beigetragen, sich
als wirksames Instrument zur Überwindung der Armut und zur

Minderung der Krisenanfälligkeit der Armen erwiesen und de-
ren wachsende Teilhabe, insbesondere die Teilhabe von Frau-
en, an den zentralen sozioökonomischen und politischen Pro-
zessen der Gesellschaft bewirkt hat, und eingedenk dessen,
dass die Mikrofinanzierung, insbesondere Kleinstkredite, vor
allem Frauen zugute gekommen ist und zu ihrer Ermächtigung
geführt hat, 

ferner in der Erkenntnis, dass die Mehrheit der Armen der
Welt immer noch keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen
hat und dass weltweit eine erhebliche Nachfrage nach
Kleinstkrediten und Mikrofinanzierung besteht, 

eingedenk dessen, wie wichtig es ist, armen Menschen
Zugang zu Mikrofinanzierungsinstrumenten und -dienstleis-
tungen wie Krediten, Sparprodukten, Versicherungen, Geld-
überweisungen und sonstigen Finanzprodukten und -dienst-
leistungen zu gewähren,

in der Erkenntnis, dass ein allgemein zugänglicher Fi-
nanzsektor geeignete Finanzdienstleistungen und -produkte
für arme Menschen anbieten kann,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Anstrengun-
gen, die die Beratergruppe der Vereinten Nationen über allge-
mein zugängliche Finanzsektoren unternimmt, um den Aufbau
allgemein zugänglicher Finanzsektoren zu fördern, die den
Bedürfnissen und Forderungen armer Menschen gerecht wer-
den sollen, sowie Kenntnis nehmend von den im Juni 2008
vorgelegten Empfehlungen, die Schlüsselbotschaften zum
Aufbau allgemein zugänglicher Finanzsektoren enthalten,

Kenntnis nehmend von den Veranstaltungen zur Förde-
rung allgemein zugänglicher Finanzsektoren, namentlich dem
vom 12. bis 15. November 2006 in Halifax (Kanada) abgehal-
tenen Weltgipfel über Kleinstkredite, 

die Anstrengungen begrüßend, die auf dem Gebiet der Ei-
gentumsrechte unternommen wurden, und feststellend, dass
ein förderliches Umfeld auf allen Ebenen, einschließlich trans-
parenter regulatorischer Systeme und auf Wettbewerb beru-
hender Märkte, die Mobilisierung von Ressourcen und den Fi-
nanzierungszugang für in Armut lebende Menschen begün-
stigt, 

mit Anerkennung feststellend, dass Auszeichnungen und
Preise, an vorderster Stelle die Verleihung des Friedensnobel-
preises 2006, dazu beitragen, die Rolle der Mikrofinanzie-
rung, einschließlich Kleinstkrediten, bei der Beseitigung der
Armut deutlicher ins Blickfeld und Bewusstsein der Öffent-
lichkeit zu rücken,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs249; 

2. begrüßt die erfolgreiche Begehung des Jahres 2005
als Internationales Jahr der Kleinstkredite, das eine besondere
Gelegenheit bot, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und be-
währte Verfahrensweisen und gewonnene Erkenntnisse in Be-
zug auf Kleinstkredite und Mikrofinanzierung auszutauschen;

248 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Berichterstatter des Ausschusses vorgelegt. 249 A/63/159.


